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In Beantwortung der schriTt lichen parlamentarischen AnTrage NI'. 

481?/J betreTTend DonaukraTtwerke - Freigabe TUr den Straßenver­

kehr, welche die Abgeordneten 01'. Gugerbauer, Eigruber und Mag. 

Praxmarer, am 21. Dezember 1989 an mich richteten, beehre ich 

mich zu den Punkten 1 bis 3 der AnTrage wie Tolgt Stellung zu 

nehmen: 

Von den bisher errichteten acht DonaukraTtwerken wurde aus­

schließlich beim KraTtwerk Ybbs-Persenb~ug bereits projektsmäßig 

ein BundesstraßenUbergang Uber die Donau vorgesehen. Dadurch 

konnte planlich und baulich eine Trennung der BrUckenkonstruktion 

vom eigentlichen KraTthaus durch DehnTugen verwirklicht werden. 

Trotidem kommt es - laut Angabe der österreichischen Donaukraff~ 

werke AG - immer wieder durch ErschUtterungen zu Störungen und 

Beeinträchtigungen des KraTtwerksbetriebes. 

Bei den übrigen KraTtwerken an der Donau sind die errichteten 

überTahrtsrnöglichkeiten baulich im Bereich des Krafthauses nicht 

als getrennte BrUckentragwerke ausgebildet und wurden von vorn-
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herein ausschließlich für betriebliche Zwecke konzipiert, 

- 2 -

sbdaß 

sie weder, was die bauliche Ausbildung, noch, was die verkehrs­

technische Ausstattung (Straßenbelag, Geländer) anbelangt, den 

Erfordernissen des ~ffentlichen Verkehrs entsprechen. Nachträg­

liche Adaptierungsarbeiten der Baulichkeiten sind nicht ohne 

weiteres möglich. 

Was das konkret genannte Donaukraftwerk Abwinden-As~en anbelangt, 

so wurde der Fragenkomplex beieits in den Jahren 1980/81 von der 

Obersten Wasserrechtsbehörde und dem Amt der Oberösterreichischen 

Landesregierung einer eingehenden Prüfung unterzogen. Nach den 

mir vorliegenden Informationen ergab die Prüfung, daß aufgrund 

der bautechnischen Ausbildung der Betriebsbrücke des Kraftwerkes 

als befahrbare Dachkonstruktion, auch bei einer beschränkten 

~reigabe für den öff~ntlichen Verkehr eine Beeinträchtigung der 

darunterliegenden elektrischen Anlagen durch Erschütterungen und 

Bauwerksschwingungen nicht auszuschließen ist. Ferner ist damit 

zu rechnen, daß - wie Erfahrungen der österreichischenDonau­

kraftwerke AG vom Kraftwerk Wallsee-Mitterkirchen zeigen - die'~ 

Feuchtigkeitsisolierung des Krafthausdaches zerstört wird. 

Was aber eine grundsätzliche Benützung der Kraftwerksbrücken 

durch Einsatzfahrzeuge anbelangt, wurde mir seitens der DoKW 

versichert, daß diesen die überfahrt zu jeder Zeit ermöglicht 

wird. 

Eine Freigabe von Kraftwerksbrücken für den öffentli~hen Verkehr 

fällt in die Zuständigkeit des Bundesministers für Land- und 

Forstwirtschaft als Oberste Wasserrechtsbehörde. 
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